Betr.:�
Entstehen der Gebührenschuld bei Urkundenerrichtung im Ausland und Gebührenbefreiung für Zessionen von Exportforderungen (zu StRefG 2000)�
�
Durch das Steuerreformgesetz 2000 (StRefG 2000), BGBl. I Nr. 106/1999, wird das Entstehen der Gebührenschuld bei Urkundenerrichtung im Ausland gemäß § 16 Abs. 2 Z 1 GebG neu geregelt und die Gebührenbefreiung für Zessionen von Exportforderungen gemäß § 33 TP 21 Abs. 2 Z 4 GebG idF StRefG 2000 erweitert. 


1. Entstehen der Gebührenschuld bei Urkundenerrichtung im Ausland (§ 16 Abs. 2 Z 1 GebG)


Die Gebührenschuld entsteht für gebührenpflichtige Rechtsgeschäfte, über die eine Urkunde im Ausland errichtet wurde, in dem für im Inland errichtete Urkunden maßgeblichen Zeitpunkt, wenn 


mindestens eine Partei des Rechtsgeschäftes im Inland einen Wohnsitz (gewöhnlichen Aufenthalt), ihre Geschäftsleitung, ihren Sitz oder eine inländische Betriebsstätte hat (persönlicher Inlandsbezug) und 


das Rechtsgeschäft �a) eine im Inland befindliche Sache betrifft oder �b) eine Partei im Inland zu einer Leistung aufgrund des Rechtsgeschäftes berechtigt oder �verpflichtet ist (lit. a und b sachlicher Inlandsbezug). 





Ausnahme:


Die Gebührenschuld entsteht nicht, wenn


a) das Rechtsgeschäft eine im Ausland befindliche Sache betrifft und


b) eine Partei im Inland weder einen Wohnsitz (gewöhnlichen Aufenthalt) noch ihre Geschäftsleitung oder ihren Sitz oder eine Betriebsstätte hat.





1.1 Zeitlicher Anwendungsbereich


Diese Änderung ist auf alle Sachverhalte anzuwenden, für die die Gebührenschuld nach dem 31. Dezember 1999 entsteht.





1.2 Persönlicher Inlandsbezug


Persönlicher Inlandsbezug ist gegeben, wenn eine Partei des Rechtsgeschäftes im Inland einen Wohnsitz (gewöhnlichen Aufenthalt), ihre Geschäftsleitung, ihren Sitz oder eine inländische Betriebsstätte hat (Gebühreninländer).


Die Änderung des § 16 Abs. 2 Z 1 GebG besteht darin, dass die Gebührenschuld bei Urkundenerrichtung im Ausland bei Vorliegen eines sachlichen Inlandsbezuges des Rechtsgeschäftes (§ 16 Abs. 2 Z 1 lit. a oder b) nicht nur - wie bisher - dann entsteht, wenn alle Parteien des Rechtsgeschäftes einen persönlichen Inlandsbezug aufweisen, sondern nunmehr auch dann, wenn lediglich eine Partei diese Voraussetzungen erfüllt.





1.3 Sachlicher Inlandsbezug


Sachlicher Inlandsbezug ist gegeben, wenn das Rechtsgeschäft eine im Inland befindliche Sache betrifft oder aufgrund des Rechtsgeschäftes eine Leistungsberechtigung oder Leistungsverpflichtung im Inland besteht.


Der Tatbestand des § 16 Abs. 2 Z 1 lit. a GebG ist daher verwirklicht, wenn mindestens eine Partei Gebühreninländer ist und das Rechtsgeschäft eine im Inland befindliche Sache betrifft.


Der Tatbestand des § 16 Abs. 2 Z 1 lit. b GebG ist bei Vorliegen einer Leistungsberechtigung oder Leistungsverpflichtung im Inland verwirklicht, wenn


mindestens eine Partei Gebühreninländer ist und das Rechtsgeschäft keine Sache betrifft oder 


alle Parteien Gebühreninländer sind und das Rechtsgeschäft eine im Ausland befindliche Sache betrifft. 


Beispiel 1:


A (Gebühreninländer) verleast eine in Österreich befindliche Sache an B (Gebührenausländer). Der Leasingvertrag wird im Ausland beurkundet, wo die Urkunde auch bleibt.


Gebührenpflicht entsteht, weil sowohl persönlicher als auch sachlicher Inlandsbezug gegeben ist.


Beispiel 2:�A (Gebühreninländer) verleast eine im Ausland befindliche Sache an B (Gebührenausländer). Der Erfüllungsort einer vertraglich vereinbarten Leistung liegt in Österreich. Der Leasingvertrag wird im Ausland beurkundet, wo die Urkunde auch bleibt.�Gebührenpflicht entsteht nicht, weil der sachliche Inlandsbezug, der in diesem Fall in einer inländischen Leistungsberechtigung oder Leistungsverpflichtung besteht, nur dann zum Entstehen der Gebührenschuld führt, wenn das Rechtsgeschäft keine im Ausland befindliche Sache betrifft.


Beispiel 3:�A (Gebühreninländer) verleast eine im Ausland befindliche Sache an B (Gebühreninländer). Der Leasingvertrag wird im Ausland beurkundet, wo die Urkunde auch bleibt. Der Erfüllungsort einer vertraglich vereinbarten Leistung liegt in Österreich.�Gebührenschuld entsteht, weil beide Vertragspartner einen persönlichen Inlandsbezug haben und der sachliche Inlandsbezug in einer inländischen Leistungsberechtigung oder Leistungsverpflichtung besteht.


Beispiel 4:�A (Gebührenausländer) gewährt B (Gebühreninländer) ein Darlehen (einen Kredit). Der Erfüllungsort einer vertraglich vereinbarten Leistung liegt in Österreich. Der Darlehens(Kredit)vertrag wird im Ausland beurkundet, wo die Urkunde auch bleibt.�Gebührenpflicht entsteht, weil der sachliche Inlandsbezug in einer inländischen Leistungsberechtigung oder Leistungsverpflichtung besteht und das Rechtsgeschäft keine Sache betrifft.





2. Gebührenbefreiung für Zessionen von Exportforderungen (§ 33 TP 21 Abs. 2 Z 4 GebG)


Gebührenbefreit sind Zessionen der Exporteure von Forderungen aus Ausfuhrgeschäften, soweit dafür der Bundesminister für Finanzen namens des Bundes eine Haftung nach dem Ausfuhrförderungsgesetz 1981, BGBl. Nr. 215/1981, übernommen hat oder wenn die Forderungen an Personen zediert werden, die im Inland weder einen Wohnsitz (gewöhnlichen Aufenthalt), noch ihre Geschäftsleitung oder ihren Sitz oder eine Betriebsstätte haben und darüber eine Urkunde im Ausland errichtet wird.


2.1 Zeitlicher Anwendungsbereich


Diese Änderung ist auf alle Sachverhalte anzuwenden, für die die Gebührenschuld nach dem 31. Dezember 1999 entsteht.


2.2 Bisher waren nur Zessionen der Exporteure von Forderungen aus Ausfuhrgeschäften, soweit dafür der Bundesminister für Finanzen namens des Bundes eine Haftung nach dem Ausfuhrförderungsgesetz 1981, BGBl. Nr. 215/1981, übernommen hat, gebührenbefreit.


Nunmehr sind auch Zessionen der Exporteure von Forderungen aus Ausfuhrgeschäften gebührenbefreit, wenn die Forderungen an Personen zediert werden, die im Inland weder einen Wohnsitz (gewöhnlichen Aufenthalt), noch ihre Geschäftsleitung oder ihren Sitz oder eine Betriebsstätte haben und über diese Zessionen eine Urkunde im Ausland errichtet wird.


Zur Verwirklichung der neu hinzugekommenen Gebührenbefreiungsbestimmung ist nicht erforderlich, dass für die abzutretenden Exportforderungen eine Haftungsübernahme des Bundes nach dem Ausfuhrförderungsgesetz 1981, BGBl. Nr. 215/1981, vorliegt.


Die Erweiterung der Gebührenbefreiungsbestimmung des § 33 TP 21 Abs. 2 Z 4 GebG erfolgte im Hinblick auf die Änderung der Bestimmungen des § 16 Abs. 2 Z 1 GebG. Ohne die Erweiterung dieser Gebührenbefreiungsbestimmung wäre jede Abtretung einer Exportforderung auch dann gebührenpflichtig geworden, wenn eine Urkunde hierüber im Ausland errichtet wird und eine Leistungsberechtigung oder Leistungsverpflichtung im Inland besteht.





3. Sonstiges


Mit diesem Erlass wird im Interesse einer bundeseinheitlichen Vorgangsweise die Rechtsansicht des Bundesministeriums für Finanzen zu § 16 Abs. 2 Z 1 und § 33 TP 21 Abs. 2 Z 4 GebG idF des Steuerreformgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 106/1999, bekannt gegeben. Über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Rechte und Pflichten werden dadurch weder begründet noch können solche aus diesem Erlass abgeleitet werden.





14. Dezember 1999
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